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„Klimanotstand München“:
Klimaschutz-Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

– und jetzt?



„Klimanotstand München“: 

Das Klimaschutz-Urteil des Verfassungsgerichts…
…in einer Reihe weiterer Klimaklagen
Vortragsreihe Klimanotstand München 6. Juli 2021
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“If we don’t change,
the climate will.”
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Bekannte Klimaklagen: Urgenda Case

• 886 Niederländer:innen und die NGO Urgenda gegen 

den Staat Niederlande (2013-2019)

• CO2-Ausstoß-Reduktion bis 2020 um 25%

• Urteilsbegründung: 

Art. 2 („Recht auf Leben“) und 

Art. 8 („Recht auf Achtung des Privat- und 

Familienlebens“) der Europäischen 

Menschenrechtskonvention (EMRK)
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Europäische Klimaklage: People’s Climate Case

• CARVALHO et al. vs. EU, 10 Familien, ein 

Jugendverband (37+X Personen aus 8 Ländern)

• Support durch internat. NGO-Netzwerk (CAN, PtP, 

Germanwatch, Notre Affaire à Tous, 2celsius, 

zero, Rådet for Grøn Omstilling)

• Forderung nach stärkeren EU-Klimaschutz 

Ambitionen bis 2030 (-65%)

• Teil der Debatte im EU-Parlament zur 

Entscheidung für -60%; jetzt 55% bis 2030 

• Abweisung mangels „individueller Betroffenheit“ –

Weil alle betroffen sind, darf keiner Klagen – am 

25.3.2021
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Die Ära der Klimaschutz-Urteile
Französische Klimaklage: L’Affaire du siecle

• Notre Affaire à Tous, Greenpeace, Oxfam 

und die Stiftung Nicolas Hulot pour la 

Nature et l'Homme, und 2 Mio Unterstützer 

vs. Staat Frankreich

• Urteil im Februar 2021

• Anerkennung der Verantwortung des 

französischen Staates in der Klimakrise 

wegen Nichteinhaltung der Verpflichtungen 

zur Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen 

• Haftbarkeit für ökologische Schäden!

ht
tp

s:
//

w
w

w
.s

ue
dd

eu
ts

ch
e.

de
/p

ol
iti

k/
kl

im
as

ch
ut

z-
ge

ri
ch

ts
ur

te
il-

fr
an

kr
ei

ch
-1

.5
19

49
59

 a
bg

er
uf

en
 a

m
 2

.7
.2

02
1



12

Die Ära der Klimaschutz-Urteile
Portugiesische Klimaklage: Youth4Climate Justice

• Die Klage #youth4climatejustice von 6 

Kindern und Jugendlichen aus Portugal wird 

in Straßburg vor dem EMGR verhandelt. Ist 

sie zulässig?

https://youth4climatejustice.org/ abgerufen am 2.7.2021
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Die Ära der Klimaschutz-Urteile

www.nzz.ch/schweiz/klimaseniorinnen-ziehen-mit-klage-nach-strassburg-ld.1580680 abgerufen 
am 2.7.2021

https://www.tierwelt.ch/news/natur-umwelt/schweiz-muss-stellung-nehmen-zu-beschwerde-der-klimaseniorinnen abgerufen am 2.7.2021
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Die Ära der Klimaschutz-Urteile

https://www.klimareporter.de/europaische-union/irlands-oberstes-gericht-zwingt-regierung-zu-neuem-klimaplan abgerufen am 2.7.2021
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Die Ära der Klimaschutz-Urteile

https://www.dw.com/de/kolumbiens-jugend-k%C3%A4mpft-f%C3%BCr-den-amazonas-vor-gericht-und-auf-der-stra%C3%9Fe/a-49620479 abgerufen am 2.7.2021
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Die Ära der Klimaschutz-Urteile

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/klimawandel-klimaschutz-rwe-klage-peru-1.5197145 abgerufen am 
2.7.2021
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Die Ära der Klimaschutz-Urteile

https://www.klimareporter.de/international/shell-muss-mehr-klimaschutz-leisten abgerufen am 2.7.2021
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Die Ära der Klimaschutz-Urteile
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Was jede:r tun kann? 

• https://wir-stimmen-zusam

Sowie: https://wir-stimmen-zusammen.de



Die Klimakrise im Gerichtssaal:

Rechtsanwältin Dr. Roda Verheyen 
München Juli 2021
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Verantwortung wofür? 

Der Weltklimarat IPCC sagt (fast unverändert seit 1990):
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Verantwortung wofür? 

Verschiebung der Klimazonen, mehr und stärkere extreme 

Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen, 

Hungersnöte, Meeresspiegelanstieg, Artensterben, 

Migration, Krieg ----- völlige Ungewissheit 

Rezo Prof. Dr. Stephan Rahmstorf
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Muss Verantwortung gerichtlich eingefordert werden? 
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Das Recht hat eine Aufgabe und damit die Gerichte: 

Wer zahlt und schützt? 

Das Paris Übereinkommen setzt klare Ziele.

Wir verlassen die comfort zone und spüren die Auswirkungen 

schon bei aktuell global 1,2°C 

Erwärmung. 



Verantwortung einklagen auf Basis geltenden Rechts: 
Erste Klimaklagen ab 2003  - die zweite und dritte „Welle“ läuft.

➢ CO2 als Schadstoff und globales Klima als „Belang“ 
bei behördlichen Entscheidungen

➢ Klagen gegen Staaten: Klimaschutzziele und             -
programme (NL, USA, EU, D, B, Ire, F, UK, Sw, Nz, 
Polen, Cz., Korea, Can. etc.) - meist 
menschenrechtsbasiert)

➢ Klagen gegen Staaten auf Vollzug und Umsetzung

…aber bisher keine Klagen Staat gegen Staat 



1. Schutzmaßnahmen €€ / Anpassung 

• Native Village of Kivalina ./. Exxon Mobil (2008-2012)

• Luciano Lluiya ./. RWE (seit 2015 – derz. OLG Hamm) – läuft 

• Div. Klagen von Städten etc. in USA gegen Emittenten (seit 2017) - läuft

Klagen gegen nicht-staatliche Akteure

2. Der Klimawandel als Finanz- und Investitionsrisiko
• Client Earth v. Enea (Polen) - erfolgreich
• Div. Klagen gg. Fonds / Pensionsfonds – erfolgreich 
• Risikoberichterstattung (e.g. EasyJet, Balfour Beatty, etc.) 

3. Unterlassungsanspruch – konkrete Reduktionspflichten
• Connecticut ./. American Electric Power (2004-2011)
• Milieudefensie ./. Royal Dutch Shell (Urgenda 2.0) -

erfolgreich
• ???
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Berühmte Erfolge: Urgenda 2015,  2018 und 2019 und Shell 2021 
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Bundesverfassungsgericht 2021



➔ Aufzählung bearbeiten

➔ Aufzählung bearbeiten

➔ Aufzählung bearbeiten

➔ Aufzählung bearbeiten

➔ Aufzählung bearbeiten

…. so funktioniert nicht nur der PCC sondern Klagen auf aller Welt, weil 
die Gesetzgeber nicht ausreichend handeln.

Erkärt anhand des People‘s Climate Case



PCC - Kurze Zusammenfassung

• Kläger: 10 Familien aus verschiedenen (außer-) europäischen 
Klima-Hotspots sowie schwedischer Sami-Jugendverband

• Klagegegner: Europäischer Gesetzgeber (Europäisches 
Parlament und Rat

• Klagegegenstand: die drei Hauptgesetzes zur Reduktion von 
Emissionen (GHG Emission Acts)

• Verstoß gegen höherrangiges Recht, vor allem 
Menschenrechte (Grundrechtecharta)

• GHG Emissions Acts erlauben zwischen 2020-2030 
Emissionen im Umfang von 60% der Menge von 1990, (also 
Reduktion von 40%)

• Objektiver Schutzanspruch entspricht -50 bis -60% Reduktion
• Klageart: Nichtigkeitsklage Art. 263 II AEUV und 

Unterlassungsklage Art. 340 II AEUV



• Klageerhebung im Mai 2018 mit tausenden von Seiten

• Viele rechtliche Hürden auf Grundlage nicht der Verträge 
und der Charta, aber auf Grundlage der bisherigen 
Rechtsprechung 

• Herbst 2018: Beitritt von Streithelfern auf Seiten der Kläger 
und wemove. Petition 

• Gegenseite fordert Abweisung wegen Unzulässigkeit 
(Oktober 2018), wir fordern weiter Gerichtszugang und 
mündliche Verhandlung  

• Mai 2019: Gericht weist Klage wegen Unzulässigkeit zurück 

• Juli 2019: Berufung zum Europäischen Gerichtshof



Abweisung der Klage 

aus rein prozessualen 

Gründen im März 2021:

Weil alle betroffen sind, 

darf keine/r klagen. 



Inzwischen ist das neue EU Klimagesetz fertig: 55% netto 
Reduktion bis 2030. In der Sache (aber nicht vor Gericht) hatte 
der PCC Erfolg… 



Backsen ./. Bundesrepublik Deutschland

Verwaltungsgericht Berlin 2018-2019



• Inzwischen fordert auch das Europäische Parlament wie 
der PCC 55% Reduktion bis 2030. Die Kläger geben nicht 
auf

Vielen Dank! www.peoplesclimatecase.de 



Die deutsche Klimaklage

• Kläger: 3 Bauern-Familien und Greenpeace e.V. als 
Verbandskläger  

• Klagegegenstand: Vollzug des Klimaschutzprogramms 
2014 und des seit 2007 bestehenden Ziels bis Ende 
2020 gegenüber 1990 mindestens 40% 
Treibhausgasreduktion umzusetzen.

• Verteidigung der Bundesregierung: Ja, Ziel nicht 
erreicht, aber Klimaschutz ist nicht justiziabel. 



Ist Klimaschutz justiziabel? Ja

Ist Klimaschutz ein Menschenrecht? Ja

Können die Betroffenen es einklagen? Ja

Ist das Klimaziel 2020 an sich einklagbar? Nein.

Ist die Schutzpflicht des Staates verletzt? 
Noch nicht: weiter Ermessensspielraum 
des Staates. Bundesklimaschutzgesetz setzt
neue Maßstäbe.

Mündliche Verhandlung und Urteil Oktober 2019
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Kernargument: Das Treibhausgasbudget bedeutet, dass jede 
Tonne zählt:

Thema bearbeiten



Neubauer, Backsen et.al./. Bundesrepublik Deutschland

Bundesverfassungsgericht Karlsruhe 2020-2021



Art. 1 (Menschenwürde)
Art. 2 (Gesundheit und 
Leben)
Art. 12 (Berufsfreiheit)
Art. 14 (Eigentumsrecht)

Die deutsche Verfassungsbeschwerde



Die deutsche Verfassungsbeschwerde

• Kläger: Jugendliche und junge Erwachsene 

• Klagegegenstand: Bundesklimaschutzgesetz vom 
Dezember 2019: Schutzziel unzureichend, 
Reduktionspfad zeigt nicht auf 1,5°C

• Rechtsfragen: Klimaschutz als Menschenrecht, welche 
Schutzpflichten treffen den Gesetzgeber konkret, 
Selbstbestimmungsrecht und Menschenwürde

• Stand: Den Verfassungsbeschwerde wurde 
weitgehend gefolgt: Beschluss vom  24.3.2021



- Sachverhalt, Krise und Bedrohungslage eindeutig und 
unbestritten
- Art. 20a GG macht die Paris Ziele zu Verfassungsgrundsatz
- Klimaschutz ist Menschenrecht
- Emissionsreduktionen dürfen nicht ungeplant in die Zukunft 
verschoben werden, intertemporale Freiheitsrechte, Art 2 GG
- Transition zur THG Neutralität muss früh begonnen werden
- keine Schutzpflichtverletzung wegen der Bedrohung von Leib 
und Leben
- Art 20a GG ist „justiziable Rechtsnorm“

- Zulässigkeit ganz weit verstanden:

Was steht drin im Beschluss? 



Was steht drin im Beschluss? 

Welches Ziel?  



Was steht drin im Beschluss? 

Intertemporale Freiheitsrecht  vs. Schutzpflicht



Was steht drin im Beschluss? 

globale Dimension:



Was gibt es noch so alles?



EGMR

• Kläger: Kinder aus Portugal, Seniorinnen aus CH, ein Kläger 
aus Österreich …

• Rechtsgrundlage: EMRK Art 2, 6, 8, 13, 14

• Antrag: Feststellung des 

Verstoßes

• Einscheidung ?



Milieudefensie ./. Royal Dutch Shell (Urgenda 2.0)

• Kläger: Umweltverbände und 17.379 Private

• Rechtsgrundlage: Art. 3:305a Zivilgesetzbuch NL 
(Klagebefugnis) und “social duty of care“ – eine 
moderne Verkehrssicherungspflicht ähnlich § 823 I BGB

• Antrag: Emissionsreduktionen auf 45% bis 2030 und 
netto-0 bis 2050 (gegenüber 2019)

• Einscheidung vom 26. Mai 2021:

Klage erfolgreich. 



WEITERE

FRAGEN?

Vielen Dank!

Nützliche links: 

https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/

(Blog von Prof. Stefan Rahmsdorf) 

https://peoplesclimatecase.caneurope.org/

https://act.greenpeace.de/klimaklage

Websiten der NGO zu PCC und deutscher Klimaklage 

http://columbiaclimatelaw.com/

(US law school database mit Klimaklagen der ganzen Welt)

https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/zeit-

gerechte-klimapolitik-vier-initiativen-fuer-fairness

(WBGU Politikpapier mit Unterstützung von Klimaklagen)

www.greenpeace.de 

(zur Verfassungsbeschwerde und Klimaklage beim VG 

Berlin)

https://scilogs.spektrum.de/klimalounge/
https://peoplesclimatecase.caneurope.org/
https://act.greenpeace.de/klimaklage
http://columbiaclimatelaw.com/
https://www.wbgu.de/de/publikationen/publikation/zeit-gerechte-klimapolitik-vier-initiativen-fuer-fairness


… und München ?

U&A
Helmut Paschlau

Dr. rer. nat., mag. rer. publ., Dipl.-WiIng.
Umweltschutz&Abfallwirtschaft
Beratung und Gutachten
Klein-, Mittelständische Unternehmen
Öffentliche Hand



These 1:
Der Paradigmenwechsel aus dem „Klimaschutz-Urteil“ des BVerfG 
ist in der „Politik“ in München 
noch nicht so richtig angekommen!?

(…und die vielen anderen Rechtsverfahren und Gerichtsurteile auch nicht)

U&A

§ keine „Unterrichtungs-Vorlage“ für den Stadtrat des Landeshauptstadt München
§ kein StR-Tagesordnungspunkt „mögliche Auswirkungen BVerfG-Urteil für München…“
§ keine Stadtratsanfrage/Antrag seitens einer Fraktion
§ Stadtratsbeschluss „Klima_Mobilitätsstrategie 2035“ (15.06.2021): 

BVerfG keine Erwähnung, keine Diskussion
§ Erarbeitung „Klimastrategie - Klimaneutralität 2035“ (Bürgerbeteiligungsprozess, bis 

04.07.2021): BVerfG keine Erwähnung, keine Priorisierung nach „CO2-Budget“

These 2:
…das muss, kann und wird sich (bald?) ändern



Denkbare künftige „Fälle“   

z.B. Klagen von jüngeren Münchner*innen gegen die Landeshauptstadt München, 
vertreten durch den Oberbürgermeister, 
wegen „Verkürzung zukünftiger Freiheitsrechte“ durch Nicht-Veranlassen und Verschieben 
konkreter Klimaschutz-Maßnahmen in die Zukunft, 
auf Basis der bereits erreichten +1,9oC in der „Hitzeinsel München“:

U&A

o … wegen Verzögerung der Beendigung der Kohleverbrennung im HKW Nord

o … gegen Bau und Betrieb eines neuen Erdgas-Großkraftwerks

o … wegen andauernder CO2-Emissionen aus Erdöl-/Erdgas-Förderung der Stadtwerke 
o … wegen „unzureichend konkreten“ bzw. „in die Zukunft verschobenen“ Klimaschutz-

(und -anpassungs-) Maßnahmen: 
- Verbauung von Kaltluftschneisen Stadtentwicklung, 
- keine „Verbrenner-Maut“, 
- keine Planung von Quartiers-Wärmelösungen aus erneuerbaren Energien, 
- Zielfestlegung „Klimaneutralität“ nicht bis 2035, sondern bis 204X (Gutachter)…  



Beispiel: …Verzögerung der Beendigung der Kohleverbrennung im HKW Nord
U&A

• 1,4 Mio. t CO2/Jahr (bei voller Kohleleistung 800.000 t) bzw. 0,9 Mio. t CO2/Jahr (bei 350.000 t)
• Erfolgreicher Bürgerentscheid 2017: Raus-aus-der-Steinkohle bis Ende 2022 !
• Bundesnetzagentur (BNetzA): Kohleblock ist „systemrelevant“ für das übergeordnete Stromnetz 

= Stilllegung des Kohleblocks nicht zulässig (zunächst) bis 2024
• Stadtratsentscheidung 11_2019: Beendigung Kohleverbrennung „deutlich vor 2028“
• Koalitionsvertrag GRÜN-ROT 04_2020 (ohne sachlichen Grund): Zuerst Fertigstellung neues Erdgas-

Großkraftwerk GuD, erst danach Beendigung der Kohleverbrennung = nicht vor 2030/2032
• … dies obwohl das neue Erdgas-Kraftwerk für Strom Münchens „nicht wesentlich“ ist (Gutachten

TÜV-Süd 10_2019) und für Fernwärme als Alternative zur GuD die „Kleine Heizwerke-Lösung“
empfohlen und machbar ist (Öko-Institut 11_2019)

• = 10,3 Mio. t CO2 (reduzierte Last) bzw. 16,8 Mio. t CO2 (Volllast) bis Beendigung Kohleverbrennung 2032
= 25,8% des „Rest-CO2-Budgets“ für München (nach BVerfG) bis Überschreiten des +1,5oC-Ziels.

• Kohleausstiegs-Gesetz: Beendigung auch der Steinkohleverbrennung 2035 bis 2038
aufgrund einer „später“ (?) noch zu erlassender Bundes-Verordnung durch Bundeswirtschaftsminister

• BVerfG: Bundesgesetzgeber muss konkrete Maßnahmen zur CO2-Minderung bis Ende 2022 beschließen 
(nicht einfach die Minderungsziele zeitlich vorziehen); mit vorzeitiger Beendigung Steinkohleverbrennung?

… Klage gegen Stadt München und/oder Bundesregierung wegen
verfassungswidrigen „Verschiebens“ konkreter Kohleausstiegs-Maßnahmen ?!



Beispiel: … gegen Bau und Betrieb eines neuen Erdgas-Großkraftwerks GuD
U&A

• … die ersten Genehmigungsunterlagen für Errichtung und Betrieb einer neuen Gas- und 
Dampfturbinenanlage im HKW Nord (Gemarkung Unterföhring) sind bei der Genehmigungsbehörde bereits 
eingereicht

• für eine unbefristet 100%-Erdgas-befeuerte GuD
(obwohl für Strom nicht erforderlich und für Wärme weit CO2-ärmere Alternativen möglich, s.o.…)

• …verbunden mit der öffentlichen Aussage: 
„Perspektivisch“ werde die GuD mit Wasserstoff betrieben 
(ohne Terminangabe, ohne Rechtsverbindlichkeit, ohne Definition „Wasserstoff“: 100% H2, „grüner“ H2, 
oder „15% H2-Beimischung im öffentlichen Erdgas-Netz (85% Erdgas)“…)

• = 22,5 Mio t. CO2 bis in die 2060er Jahre  (mit >30-jähriger Betriebslaufzeit)
= 34,6% des „Rest-CO2-Budgets“ für München (nach BVerfG) bis Überschreiten des +1,5oC-Ziels.

… Klage gegen Stadt München wegen verfassungswidrigen „Erzeugens“
vermeidbarer / nicht erforderlicher Treibhausgas-Emissionen?!



Beispiel: … gegen Erdöl- und Erdgas-Förderung durch die Stadtwerke München
U&A

• Stadtwerke München GmbH (SWM) sind ein kommunales Unternehmen im 100%- Eigentum der 
Landeshauptstadt München

• SWM sind beteiligt mit 31% am (britischen) Rohstoff-Konzern Spirit Energy, 
der aufgrund erworbener Lizenzen in der Nordsee Erdöl und Erdgas fördert (und in der Arktis erkundet…)

• und zwar für die Erdöl-Weltmärkte und den europäischen Gas-Markt
(SWM-Behauptung: „Unabhängig machen von Gas-Konzernen…“; 
Tatsache: vom Spirit Energy-Erdgas kommt <1% in Bayern an)…

• Spirit Energy hat Lizenzen über sehr große (bekannte) Reserven an Erdöl/Erdgas, deren Nutzung/Verbrennen 
erhebliche Mengen Treibhausgase zur Folge hätte, wenn man sie heben würde: 

• = 32,0 Mio t. CO2 (= SWM-anteilig)
= 49,3% des „Rest-CO2-Budgets“ für München (nach BVerfG) bis Überschreiten des +1,5oC-Ziels.

… Klage gegen Stadt München wegen 
verfassungswidrigen Zulassens vermeidbarer CO2-Emissionen 

aufgrund Gewinnstreben der Tochtergesellschaft SWM?!



Netzwerk Saubere Energie München, 01.07.2021:
„Ein Gerichtsurteil reiht sich an das nächste, das der Klimakrise endlich auch juristisch die 

Bedeutung zumisst, die sie benötigt. 
Erst die erfolgreiche Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland, nun 

auch das wegweisende Urteil gegen den Shell-Konzern in den Niederlande, wegen dessen 
klimaschädigender Erdöl- und Erdgas-Förderung.  

Sind die Stadtwerke München GmbH als nächstes an der Reihe? 
Aus unserer Sicht gäbe es ausreichend Gründe, die SWM vor Gericht zu bringen und so zu 

verpflichten, ihr expansives Erdöl- und Erdgas-Geschäft noch 2021 zu beenden. 

Deshalb verklagen wir Mitglieder des „Netzwerks Saubere Energie München“  die  
Stadtwerke München öffentlich und symbolisch in einer

Gerichtsverhandlung am 9. Juli 2021, 10:00h, Justizpalast (Stachus)

Die Anklage vertreten u.a. Fridays for Future, Fossil Free und Extinction Rebellion in 
Vertretung für die Münchner Zivilgesellschaft. 

Mehrere Stadträt*innen wurden in den Zeugenstand geladen;  
auch die Beklagte, die Stadtwerke München GmbH, mit deren Sprecher der 

Geschäftsführung, Dr. Florian Bieberbach;
für den Fall, dass dieser nicht erscheint, hat das Gericht bereits einen Anwalt der 

Verteidigung gerichtlich bestellt. Auch ein Gutachter wird anwesend sein“.



Danke für Ihre Teilnahme!

Die nächste Veranstaltung:  13.07.2021, 19:00h

„Klimanotstand München“
Wie wird künftig – klimafreundlicher – gebaut?!

Dr. Ing. Markus Hennecke
Bayerische Ingenieurkammer Bau, Vorstand


